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RS OGH 1976/3/2 4Ob506/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §1392 G

ZPO §228 C3

Rechtssatz

Wenn das Verfügungsrecht über die Forderung nach dem Innenverhältnis beim Überträger der Forderung blieb, dann

rechtfertigt dies ein rechtliches Interesse des Schuldners an einer Feststellung des Bestandes oder Nichtbestandes des

Rechtes gegenüber dem (materiell weiterhin verfügungsberechtigten) Zedenten (SZ 36/46). Tri@t das nicht zu, müssen

zur Rechtfertigung des Feststellungsinteresses gegenüber dem Zedenten besondere Umstände des Falles behauptet

und erwiesen werden.
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